
Aufnahme  

auf Grundlage des vom Staatlichen 

Schulamt festgestelltem 

- sonderpädagogischen Förder- 

  schwerpunktes / sonder- 

  pädagogischen Bildungsanspruchs     

  (Tag oder Tag+Nacht) 

- voraussichtlichen Förderschwer- 

  punktes bei Schulkindergarten 

 

 
 
 
 

Betreuungsgruppe 1  
 

 
 
 
 

Betreuungsgruppe 2 

 

 
 
 
 

Betreuungsgruppe 3 

Für alle Förderschwer-

punkte 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, die eine wesentli-

che Behinderung gem. §§ 99, 2 

SGB IX analog zum sonderpä-

dagogischen Förderschwer-

punkt des zugehörigen SBBZ 

haben. 

• Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene 

• im ersten Jahr im  

         Internat 

• und Kinder, Jugendliche  

         und junge Erwachsene  

         aus Betreuungsgruppe 1,  

         die zusätzlich eine  

         weitere Beeinträcht- 

         igung (Behinderung)  

         nach § 2 SGB IX haben,  

         die einen zusätzlichen  

         Unterstützungsbedarf  

         zur Folge hat. 

Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene der Betreuungsgruppen 

1 und/oder 2 mit zusätzlichem er-

heblichen Unterstützungs- und 

Betreuungsbedarf, der z.B. durch 

Besonderheiten des Verhaltes 

oder sehr hohen pflegerischen Be-

darf oder ähnliche Besonderheiten 

ausgelöst wird.  

 

Beispiele hierfür können sein:  

• selbstgefährdendes, selbstverlet-

zendes, fremdgefährdendes oder 

beeinträchtigendes Verhalten, 

das ständige Interventionsbereit-

schaft erfordert 

• Schülerinnen und Schüler bei de-

nen eine umfangreiche sehr 
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individuelle zeitaufwändige kom-

plette Übernahme, Unterstützung 

wie auch ständige stellvertre-

tende Ausführung von Aktivitäten 

in der Mehrzahl der Lebensberei-

che notwendig ist  

 

Sprache  Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer wesentli-

chen Sprachbehinderung gem. 

§ 99 SGB IX i.V.m. § 1 Nr. 6 

EinglHV. 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene der Betreuungs-

gruppe 1, mit zusätzlichen kör-

perlichen, geistigen, seelischen 

oder kognitiven Beeinträchtigun-

gen oder Sinnesbeeinträchtigun-

gen, die einen erhöhten Unter-

stützungs- und Betreuungsbedarf 

auslösen, ohne dass die Gruppe 

3 erreicht wird.  

Siehe Gruppe 3 für alle Förder-

schwerpunkte  

 

Zusätzlich: 

• eine durch eine Sprachent-

wicklungsstörung verur-

sachte erhebliche und per-

manente Einschränkung der 

Kommunikation, die eine 

ständige Unterstützung not-

wendig macht 

 

Sehen Wesentliche sehbehinderte 

und blinde Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene gem. § 99 

SGB IX i.V.m. § 1 Nr. 4 EinglHV  

 

(hierzu kann auch eine diagnosti-

zierte Visuelle Wahrnehmungs- 

und Verarbeitungsstörung zäh-

len, soweit diese in der dadurch 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene der Betreuungs-

gruppe 1, mit zusätzlichen kör-

perlichen, sprachlichen, geisti-

gen, seelischen oder kognitiven 

Beeinträchtigungen, die einen er-

höhten Unterstützungs- und Be-

treuungsbedarf auslösen, ohne 

Siehe Gruppe 3 für alle Förder-

schwerpunkte  

 

Zusätzlich:  

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene 

• mit einer zusätzlichen we-

sentlichen Hörbehinde-

rung oder Taubblindheit 
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begründeten Einschränkung der 

Aktivität und Teilhabe einer we-

sentlichen Sehbehinderung 

gleichgestellt ist) 

dass die 

Gruppe 3 erreicht wird. 

• einer visuellen Verarbei-

tungs- und Wahrneh-

mungsstörung (VVWS) 

• einer auditiven Verarbei-

tungs- und Wahrneh-

mungsstörung (AVWS) 

wenn hierdurch ein zusätzlicher 

erheblicher Unterstützungs- 

und Betreuungsbedarf ausge-

löst wird. 

 

Hören 

 

 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer wesentli-

chen Hörbehinderung gem. §99 

SGB IX i.V.m. § 1 Nr. 5 EinglHV 

 

Zusätzlich:  

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer auditiven 

Verarbeitungs- und Wahrneh-

mungsstörung (AVWS), soweit 

die dadurch entstehende Ein-

schränkung der Teilhabe einer 

wesentlichen Hörbehinderung 

gleichgestellt ist. 

 

 

 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene der Betreuungs-

gruppe 1, mit zusätzlichen kör-

perlichen, sprachlichen, geisti-

gen, seelischen oder kognitiven 

Beeinträchtigungen, die einen er-

höhtem Unterstützungs- und Be-

treuungsbedarf auslösen, ohne 

dass die Gruppe 3 erreicht wird 

 

Zusätzlich:  

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, die für die Kommu-

nikation mit der Deutschen Ge-

bärdensprache einen erhöhten 

Unterstützungsbedarf haben 

(z.B. Gebärden-Dolmetscher) 

Siehe Gruppe 3 für alle Förder-

schwerpunkte  

 

Zusätzlich:  

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene 

• mit einer zusätzlichen we-

sentlichen Sehbehinde-

rung oder Taubblindheit 

• einer visuellen Verarbei-

tungs- und Wahrneh-

mungsstörung (VVWS) 

• einer auditiven Verarbei-

tungs- und Wahrneh-

mungsstörung (AVWS) 

wenn hierdurch ein zusätzlicher 

erheblicher Unterstützungs- 
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 und Betreuungsbedarf ausge-

löst wird. 

Geistige Entwicklung  Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer wesentli-

chen Beeinträchtigung der intel-

lektuellen Funktionen, die in 

Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren 

zu einer wesentlichen Einschrän-

kung der gleichberechtigten Teil-

habe an der Gesellschaft im 

Sinne einer wesentlichen geisti-

gen Behinderung gem. §§ 99, 2 

SGB IX i.V.m. § 1 Nr. 6 EinglHV 

führen.  

Dies ist dann der Fall, wenn die 

Beeinträchtigungen so erheblich 

sind, dass sie mit erheblichen 

Einschränkungen der Anpas-

sungsfähigkeit in kognitiven, sozi-

alen und alltagspraktischen Be-

reichen verbunden sind und in 

der frühen Entwicklungsphase 

beginnen. 

  

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene der Betreuungs-

gruppe 1, mit zusätzlichen kör-

perlichen, sprachlichen oder see-

lischen Beeinträchtigungen oder 

Sinnesbeeinträchtigungen, die ei-

nen erhöhten Unterstützungs- 

und Betreuungsbedarf auslösen, 

ohne dass die Gruppe 3 erreicht 

wird.  

Siehe Gruppe 3 für alle Förder-

schwerpunkte 

Körperliche und motorische 

Entwicklung 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer wesentli-

chen körperlichen 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene der Betreuungs-

gruppe 1, mit zusätzlichen 

Siehe Gruppe 3 für alle Förder-

schwerpunkte 



5 

Behinderung gem. §§ 99, 2 

SGB IX i.V.m. § 1 Nr. 1-3 

EinglHV 

sprachlichen, geistigen, seeli-

schen Beeinträchtigungen oder 

zusätzlichen Sinnesbeeinträchti-

gungen oder zusätzliche körperli-

chen Beeinträchtigungen, wenn 

dadurch ein erhöhter Unterstüt-

zungs- und Betreuungsbedarf 

ausgelöst wird, ohne dass die 

Gruppe 3 erreicht wird. 

 

Beispiele hierfür können sein: 

• eine derartige Einschrän-

kung der Mobilität, dass die 

Nutzung von Hilfsmitteln 

zur Fortbewegung nur mit 

Hilfe möglich ist (Transfer) 

• und / oder wenn Besonder-

heiten im pflegerischen und 

behandlungspflegerischen 

Bereich bestehen mit Teilü-

bernahme in mehreren Le-

bensbereichen 

Die Eingliederungshilfeverordnung wird durch die Verordnung über den Leistungszugang in der Eingliederungshilfe (VOLE) abgelöst werden. 

Nach ihrem Inkrafttreten ist eine Anpassung notwendig.   

                                                                                                                                                                                                       Stand: 26.07.2023 


